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des nichts einzuwenden habe. Dabei muß aber auf Grund 
des in der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik festgelegten Verhältnisses zwischen Kirche 
und Staatsbürger festgestellt werden, daß es keine 
Staatskirche (Artikel 43) gibt und niemand verpflichtet 
ist, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren (Artikel 
42 Abs. 2). Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung 
oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen 
Übungen gezwungen werden. Wenn der Kläger entgegen 
seinem Versprechen nicht an einer katholischen Taufe 
seines Kindes teilnehmen will, so kann Ihm daraus nicht 
der Vorwurf einer Eheverfehlung gemacht werden. Denn 
nach Artikel 41 der Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik genießt jeder Bürger volle Glau
bens- und Gewissensfreiheit und die ungestörte Reli
gionsausübung steht unter dem Schutz der Verfassung. 
Die Verklagte hätte, ohne die Erlaubnis des Klägers zu 
haben, von sich aus jederzeit die ihr genehmen religiösen 
Handlungen vornehmen können. Sie kann aber die 
Nichtteilnahme des Klägers an diesen religiösen Hand
lungen nicht als Eheverfehlung bewerten, da dieses ge
gen die Verfassung der Deutschen Demokratischen Re
publik gerichtet ist.

Das Gericht hat nicht festgestellt, daß der Kläger die 
Verklagte bzw. Westdeutschland nur deswegen ver
lassen hat, um sich seiner Unterhaltspflicht gegenüber 
dem minderjährigen Kinde zu entziehen. Der Kläger hat 
dem Gericht glaubhaft dargetan, daß seine jahrelange 
Arbeitslosigkeit ihn dazu veranlaßt hat, seinen Wohn
sitz in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu verlegen, weil er dann damit rechnen kann, bald 
eine geeignete Arbeitsstelle zu erhalten. Auf Grund der 
verschärften Aufrüstungsmaßnahmen in Westdeutsch
land verschlechtert sich zusehends die Lebenslage der 
werktätigen Bevölkerung in Westdeutschland und schafft 
die volksfeindliche Politik der herrschenden Kreise in 
Westdeutschland eine ständige Armee von Arbeitslosen 
und Kurzarbeitern. Es kann dem Kläger deshalb kein 
Vorwurf gemacht werden, wenn er, um aus diesen Ver
hältnissen herauszukommen, in das Gebiet der Deut
schen Demokratischen Republik übersiedelt, weil er er
kannt hat, daß ihm nur im Staate der Arbeiter und 
Bauern ein seinen Fähigkeiten entsprechender Arbeits
platz gesichert ist. Da die Verklagte den Widerspruch 
nach § 48 Abs. 2 und 3 geltend gemacht hat, war zu prü
fen, ob dem Kläger an der Trennung und Zerrüttung, 
die infolge der länger als 3 Jahre dauernden Trennung 
eingetreten ist, ein Verschulden trifft. Das Gericht hat 
unter Berücksichtigung des Vorstehenden eine Schuld 
des Klägers verneint. Aus diesem Grunde ist der Wider
spruch nicht zu beachten. (§48 Abs. 2). Aber auch die 
Geltendmachung des Abs. 3 seitens der Verklagten 
konnte nicht zur Klageabweisung führen. Es kann nicht 
im Interesse des bald 4jährigen Kindes liegen, das zu
mal den Kläger gar nicht kennt, weil er sich gleich 
nach Geburt des Kindes von der Verklagten aus den 
bereits ausgeführten Gründen getrennt hat, wenn die
zerrüttete Ehe der Parteien bestehen bleibt....................
Aber auch wenn eine Schuld seitens des Klägers be
stehen würde, die zur Trennung und Zerrüttung der Ehe 
geführt hätte, wäre der Widerspruch der Verklagten 
nicht zu beachten gewesen. Die Verklagte ist 46 Jahre 
und geht, wie bereits ausgeführt, eigener Erwerbstätig
keit nach. Sie ist also in jeder Beziehung unabhängig 
vom Kläger. Sie gerät bei einer Scheidung der Ehe in 
keinerlei Notlage, die ihre Gleichberechtigung beein
trächtigen könnte. Es wäre sittlich nicht gerechtfertigt, 
diese zerrüttete Ehe zwischen den Parteien aufrechtzu
erhalten. Diese Ehe wirkt sich nur hemmend auf beide 
Parteien aus und hemmt die Arbeitsfreude und das 
ständige weitere Streben zur persönlichen Weiterent
wicklung beider Ehegatten. Das Gericht hat die Klage 
des Klägers für begründet erachtet und auf Grund des

Antrages des Klägers unter Nichtbeachtung des Wider
spruches der Verklagten die Ehe auf § 48 Abs. 1 EheG, 
geschieden.
Die Kostenentscheidung ergibt sich für die Parteien aus 
§ 92 ZPO (21. Dezember 1953).

(Schneider)

•

Beschränkung der elterlichen Gewalt
Die bei den Ehescheidungen maßgebenden politischen 
Gesichtspunkte sind in gleicher Weise auch für die Ent
scheidungen der sowjetzonalen Gerichte über die Be
schränkung der elterlichen Gewalt bestimmend, ln  jedem 
Falle ist nicht das Wohl des Kindes, sondern die politi
sche Einstellung der Eltern maßgebend. Eine feindliche 
Einstellung der Erziehungsberechtigten gegenüber den 
Zielen der sowjetzonalen Regierung rechtfertigt nach 
kommunistischer Auffassung ohne Prüfung aller weite
ren Umstände die Entziehung des Personensorgerechts. 
Einen Elternteil, der sich „gesellschaftspolitisch nicht 
einwandfrei“ führt, wird die Fähigkeit zur Erziehung 
seines Kindes abgesprochen.
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Stadtbezirksgericht Verkündet am 16. Dez. 1952
P a n k o w  gez. Mechelke

Geschäftsnummer Justizangestellte.
34 Ra 755/52

B e s c h l u ß
In dem Rechtsstreit 

der Frau Esther B o s s w e i l e r ,  geb. Nath, 
Berlin-Pankow, Ötztaler Straße 17,

Klägerin,
— Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. Taeger, Berlin-Pankow, Breite 
straße 7 —

g e g e n
den Diplom-Ingenieur Wilhelm-Mathias B o s s w e i l e r ,  
Berlin N 20, Heidebrinkerstraße 7, bei Hayn, part, links, 

Beklagten,
— Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. Wendland, Berlin-Pankow, Kis- 
singenstraße 45 — 

wird gemäß § 74 des Kontrollratsgesetzes Nr. 16 vom
20. Februar 1946 auf die Verhandlung vom 16. Dezember 
1952 durch die Richterin G o e r  k e als Vorsitzende und 
die Schöffen Bezirksrätin Nerger und Herrn Kozialek 
beschlossen und verkündet:

Das Personensorgerecht für die gemeinsame Toch
ter der Parteien, Susanne, geb. am 2. Oktober 1949 
wird mit der Maßgabe, daß das Kind seinen Auf
enthalt bei der Kindesmutter im demokratischen 
Sektor haben soll, dem

Amt Jugendhilfe/Heimerziehung beim Volksbil
dungsamt des Bezirksamtes Berlin-Pankow 

übertragen.
G r ü n d e :

Die Ehe der Parteien ist durch Urteil des Stadtbezirks
gerichtes Pankow vom 16. Dezember 1952 aus dem Ver
schulden beider Parteien geschieden worden. Aus der 
Ehe der Parteien ist die Tochter Susanne, geb. am 2. Ok
tober 1949, hervorgegangen. Die Klägerin hat das Sorge
recht auf ihre Person zu übertragen beantragt. Der Be
klagte hat geltend gemacht, daß er für das Kind gut 
sorgen würde und beantragt, ihm das Sorgerecht zu 
übertragen.
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